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OLG M ünchen ,  8.9.2009 -  31 Wx 082/09 

GmbHG § 16 Abs. 3, 40 Abs. 2; BGB § 161 Abs. 1, Abs. 3 

Aufschiebend bedingte Geschäftsanteilsabtretung; Absicherung durch Eintragung eines 
Vermerks bzgl. der aufschiebend bedingten Abtretung in der Gesellschafterliste 

Das Registergericht ist nicht verpflichtet, Gesellschafterlisten aufzunehmen, die einen Vermerk 
über eine aufschiebend bedingte Abtretung eines Geschäftsanteils enthalten. 

 

 

 

 

 

 

 

 












